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Text 

Maßnahmen der Gemeinde als Trägerin von Privatrechten 

§ 1a. (1) Die Gemeinde ist berechtigt als Trägerin von Privatrechten zur Unterstützung der 
Verwirklichung der im § 1 Abs. 2 genannten Planungsziele, insbesondere zur Vorsorge ausreichender 
Flächen für den erforderlichen Wohnraum und für Arbeits- und Produktionsstätten des Gewerbes, der 
Industrie und zur Erbringung von Dienstleistungen jeder Art, sowie über die Beteiligung der 
Grundeigentümer an den der Gemeinde durch die Festsetzung von Grundflächen als Bauland 
erwachsenden Kosten der Infrastruktur privatrechtliche Vereinbarungen abzuschließen. 

(2) Beim Abschluss und der inhaltlichen Gestaltung der Vereinbarungen ist die Gleichbehandlung 
der in Betracht kommenden Vertragspartner der Gemeinde zu wahren. Eine unterschiedliche Behandlung 
von Vertragspartnern darf ihre Grundlage ausschließlich in unterschiedlichen tatsächlichen Verhältnissen 
wie insbesondere der Größe und Lage der betroffenen Grundflächen, deren bisheriger oder künftiger 
Verwendung und dgl. haben. 

(3) Beim Abschluss und der inhaltlichen Gestaltung von Vereinbarungen sind die 
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte der Vertragspartner der Gemeinde zu wahren. Insbesondere 
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darf die Festsetzung oder Abänderung eines Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes nicht vom 
Abschluss einer solchen Vereinbarung abhängig gemacht werden. 

(4) Die Inhalte der Vereinbarungen sind schriftlich festzuhalten. Sie haben jedenfalls zu beinhalten: 

 a) die Bezeichnung der Vertragspartner; 

 b) die Bezeichnung der Grundflächen, auf die sich die Vereinbarungen beziehen, sowie deren 
Flächenausmaß; 

 c) die Festlegung der Leistungspflichten, zu deren Übernahme sich die Vertragspartner 
verpflichten; 

 d) die Fristen, innerhalb derer die vereinbarungsgemäßen Leistungspflichten zu erfüllen sind; 

 e) die Mittel zur Sicherstellung der Erfüllung der vereinbarungsgemäßen Leistungspflichten; 

 f) die Regelung der Tragung der mit dem Abschluss der Vereinbarungen verbundenen Kosten. 

(5) In den Vereinbarungen ist für den Fall der Weitergabe jener Grundflächen, auf die sich die 
Vereinbarungen beziehen, durch die Vertragspartner der Gemeinde an Dritte sicherzustellen, dass die von 
den Vertragspartnern übernommenen Leistungspflichten auf deren Rechtsnachfolger überbunden werden. 
Als Rechtsnachfolger gelten dabei insbesondere auch Dritte, die an den vereinbarungsgegenständlichen 
Grundflächen längerfristige Nutzungsrechte wie Bau- oder Bestandsrechte erwerben. 
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